
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für dasRecht auf Akteneinsicht
Stahnsdorfer Damm 77 · 14532 Kleinmachnow · E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de · www.LDA.Brandenburg.de
Fingerprint: E899 5780 7F65 F282 8CAC C504 37F3 83FE 0844 834D

Ihr Antrag auf Informationszugang beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg vom 16. April 2020
Ihre E-Mail vom 21. Juni 2020, fragdenstaat.de #184749

Sehr geehrter Herr ████,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 21. Juni 2020 , deren Eingang wir hiermit gerne best ät igen. Ihr 
Anliegen führen wir unter dem oben ersichtlichen Aktenzeichen. 

Vorsorgl ich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Anrufung der Landesbeauftragten die 
Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen gegen Bescheide über die Akteneinsicht nicht 
hemmt.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Müller

Bereich Recht

Datum: 24. Juni 2020

Bearbeiter: Herr S. Müller

Telefon: 033203 356-20

Telefax: 033203 356-49

Zeichen: SMü/ 002/20/1012
(Zeichen bei Antwortschreiben bitte angeben)
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Nur per E-Mail :
r.scheppler.zrnwht9huk@fragdenstaat.de


